
 
 

Themen: 
1. Geschäftsschließungen (wahrscheinlich) ab morgen (18.03.2020) 
2. Ansprüche nach Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
3. Bezahlte Freistellung	

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder 

1. Schließung der nicht versorgungsrelevanten Geschäfte 
Bund und Länder haben gestern Leitlinien zum einheitlichen Vorgehen gegen die Verbreitung des Coronavirus’ 
beschlossen (Pressemitteilung). Unter anderem sollen Geschäfte, die nicht der notwendigen Versorgung der Be-
völkerung dienen, geschlossen werden. Nicht davon betroffen sind insbesondere der Lebensmitteleinzelhandel, 
Apotheken, Drogerien, Tankstellen, Banken, Lieferdienste, Poststellen und weitere Einrichtungen sowie Dienst-
leister und Handwerker.  
Die konkrete Umsetzung bedarf einer Landesregelung, die aktuell erarbeitet wird. Sobald Näheres bekannt ist, 
werden wir Sie unterrichten. Sie finden alles Neue u.a. beim HV NRW und bei der Landesregierung NRW.  
Das Schließungsgebot für den nicht versorgungsrelevanten Handel wird daher frühestens erst ab morgen gelten.  

2. Erstattungsansprüche nach den §§ 56, 57 IfSG 
Das IfSG gilt nach seinem Wortlaut nur in den Fällen, in denen entweder Arbeitnehmer wegen eigener Infektion 
zu Hause bleiben müssen oder Selbstständige/Freiberufler deren Betrieb oder Praxis wegen der Infektion von Mit-
arbeitern ruht. Der Fall der behördlich angeordneten Betriebsschließung ist daher vom Wortlaut nicht erfasst. Ob 
die Bundes- oder Landesregierung den Anwendungsbereich entsprechend erweitert, bleibt unklar, ist aber nach 
derzeitigem Stand nicht zu erwarten. 

3. Bezahlte Freistellung 
Grundsätzlich gilt, dass Beschäftigte, die für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit (im Regelfall 5 Tage) durch 
einen in ihrer Person liegenden Grund ohne ihr Verschulden an der Arbeitsleistung verhindert sind, ihren Vergü-
tungsanspruch behalten (§ 616 BGB). Diese Regelung ist im Falle der Anwendbarkeit des Manteltarifvertrags Ein-
zelhandel NRW ausgeschlossen; der Arbeitgeber muss danach nur in den in § 16 MTV ausdrücklich aufgeführten 
Fällen eine bezahlte Freistellung gewähren. Ebenfalls ausgeschlossen ist § 616 BGB in den aktuellen Musterverträ-
gen der Einzelhandelsorganisation. Selbstverständlich bleibt es jedem Arbeitgeber unbenommen, mit seinen Ar-
beitnehmern, die zur Kindesbetreuung zu Hause bleiben, individuelle Regelungen zu schließen – Gewährung von 
Urlaub, Abbau von Überstunden, Heimarbeit, gemeinsame Kindesbetreuung, unbezahlte Freistellung … 

Herzliche Grüße aus dem Handelsverband  

Karin Eksen       Thomas Schäfer  
Geschäftsführerin      Geschäftsführer
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